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RS OGH 1988/1/13 3Ob594/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1988

Norm

ABGB §1002

ABGB §1012

ABGB §1016

Rechtssatz

Die Genehmigung eines vom Gewalthaber abgeschlossenen Geschäfts wird vom Gesetz ausdrücklich nur in § 1016

ABGB erwähnt. Die Notwendigkeit der Genehmigung des ausgeführten Geschäfts zu Entlastung des Machthabers auch

in allen anderen Fällen des Bevollmächtigunsvertrages ergibt sich aber allgemein aus den vertraglichen Beziehungen

zwischen Gewalthaber und Machtgeber und im besonderen aus der Rechnungslegungspflicht des Machthabers.
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